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FAQs zur Hilfsmittelregelung ab Abitur 2023 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
uns erreichen gehäuft Fragen zur Hilfsmittelregelung, die erstmals in der zentralen schriftlichen 
Abiturprüfung 2023 Anwendung findet. Wir haben Ihre Fragen im Folgenden aufgelistet und ent-
sprechend beantwortet: 
 

1 Wann bzw. wie viele Tage vor der Abiturprüfung sollten die Textausgaben der Prüflinge 
eingesammelt und kontrolliert werden? 
Grundsätzlich ist es Aufgabe der Fachgruppe Deutsch jeder Schule, eine schulweit einheit-
liche Vorgehensweise zu beschließen.  
Es wäre es sinnvoll, die Exemplare der Prüflinge am Vortag der schriftlichen Abiturprüfung 
einzusammeln und am Prüfungstag wieder auszugeben (vgl. Fragen 4 und 6). Die Prüflinge 
sollten im Vorwege entsprechend informiert werden, um ihre Prüfungsvorbereitung struk-
turiert planen zu können. 
 

2 Wie ist zu verfahren, wenn bei Kontrolle der Textausgaben unzulässige Eintragungen 
gefunden worden sind? 
Die Textausgabe des Prüflings wird für die schriftliche Abiturprüfung nicht zugelassen und 
darf dementsprechend nicht verwendet werden. Die Schule stellt dem Prüfling ein leeres 
Ersatzexemplar aus ihrem Bestand zur Verfügung. 
 

3 Gilt es als Täuschungsversuch, wenn bei der Kontrolle der Textausgaben unzulässige 
Einlagen o. Ä. gefunden werden? 
Es ist juristisch kaum haltbar, bereits bei der Durchsicht einen Täuschungsversuch nach-
zuweisen und ggf. durchzusetzen („Tut mir leid, ich habe einfach vergessen, die Zettel 
herauszunehmen.“), zumal die Kontrolle der Textausgaben i. d. R. nicht am Prüfungstag 
erfolgt und somit noch keine Prüfungssituation gegeben ist. 
 

4 Gibt es eine Empfehlung, wie viele Ersatzexemplare die Schule am Prüfungstag bereit-
halten sollte? 
10 % der Anzahl an Prüflingen sind angemessen.  
 

5 Wie ist zu verfahren, wenn am Prüfungstag zu wenig Ersatzexemplare vorhanden sind? 
Sofern die Ersatzexemplare der Schule nicht ausreichen, sind die Seiten in den Text-
ausgaben, die unzulässige Eintragungen enthalten, entweder unkenntlich zu machen, 
indem z. B. die entsprechenden Seiten zusammengeheftet werden, oder zu entfernen. 
 

6 Macht es einen Unterschied zu Frage 5, ob der Prüfling seine Textausgabe am Prüfungs-
tag vergessen hat? 
Das Problem wird im Vorhinein abgefedert, wenn die Textausgaben am Vortrag der schrift-
lichen Abiturprüfung eingesammelt und unmittelbar vor der Prüfung erst wieder ausgehän-
digt werden (vgl. Frage 1). 
Sofern die Textausgaben nach Durchsicht an die Prüflinge wieder ausgegeben werden, hält 
die Schule für den Notfall Ersatzexemplare bereit. Den Prüflingen sollte im Vorwege unbe-
dingt die Wichtigkeit, ihre eigenen Textausgaben am Prüfungstag mitzubringen, kommuni-
ziert werden! 

 
Sofern Ihre Frage noch unbeantwortet sein sollte, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir schreiben 
diese Liste kontinuierlich fort. 
 
Ihre Fachberatung Deutsch 
 
 


